
Erfahrungen in der Umsetzung 
des Bundes- Teilhabegesetzes 

Das Gesamt- und 
Teilhabeplanverfahren

Bedarfsermittlung im Landkreis Rostock

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich 
und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.



Das Bundesteilhabegesetz  

• Ziel:  Stärkung der trägerübergreifenden Zusammenarbeit, um Leistungen 
wie aus einer Hand zu erbringen… mittels

• Einführung neuer Beratungsstrukturen

• Personenzentrierte Bedarfsermittlung

• Trägerübergreifendes Teilhabeplanverfahren bzw. 
Teilhabeplankonferenzen

• Wirksamkeitskontrolle

Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen und mehr Mitbestimmung im 
Planungs- und Teilhabeprozess erhalten. 



Bedarfsermittlung Landkreis Rostock

• In Mecklenburg-Vorpommern wurde im November 2017 die Einführung 
des Integrierten Teilhabeplanes Mecklenburg-Vorpommern (ITP M-V) zum 
1. Januar 2018 beschlossen. Dies hat zusätzliche Personalerfordernisse, 
strukturelle Veränderungen und organisatorische Veränderungen zur Folge

16 Neueinstellungen im Bereich der Bedarfsermittlung (aktuell 19   
Sozialarbeiter, 2 Pflegefachkräfte, 1 Sachgebietsleiter)

ITP-Schulungen für alle Bedarfsermittler; interne, inhaltliche 
Konzeptarbeit mit Arbeitsgruppen

Herauslösung eines eigenen Sachgebietes neben der   
Eingliederungshilfe mit intensiver Schnittstellenarbeit



Bedarfsermittlung Landkreis Rostock 
seit 2018

81%

19% 

BE mit ITP

BE ohne ITP



Der ITP bildet die Gesamtheit der Hilfeleistungen innerhalb des 
Bewilligungszeitraumes eines LB ab. 

„ganzheitlich“

ITP Mecklenburg-Vorpommern 2020, Version 2.1



Die inhaltliche Abgrenzung  zwischen EGH und  Pflege (auch HzP) findet 
besondere Beachtung

ITP Mecklenburg-Vorpommern 2020, Version 2.1



Schnittstelle EGH und 
Bedarfsermittlung

•Zuständigkeitsprüfung  nach § 99 SGB IX (sachl.+örtl.)

•Teilhabeplan § 19 SGB IX  auslösen

•Vermögensprüfung

•§120 SGB IX - Feststellung der Leistungen mittels 
Verwaltungsakt auf Grundlage des Gesamtplanes des SG BE –
Bescheid erstellen

SG EGH

Verwaltung / Sachbearbeitung

•Bedarfsermittlung mittels ITP (Gesamt- und 
Teilhabeplanverfahren)

•Erstellung des Gesamtplanes § 121 SGB IX 

•Recherche eines geeigneten Leistungsanbieters mit aktuell 
gültiger Vergütungsvereinbarung und Leistungsvereinbarung

•Teilhabeberatung

SG BE 

Sozialarbeit/Bedarfsermittlung



Falleingangsmanagement

• Prüfung und Abarbeitung der 
Checkliste nach

• sachlicher Zuständigkeit gemäß § 5 
und § 6 SGB IX 

• Nachrangigkeit der Eingliederungshilfe 
gemäß § 91 SGB IX

• § 19 SGB IX Teilhabeplan/an welchen 
Reha-Träger

• § 103 SGB IX-Regelung für Menschen 
mit       Behinderungen und 
Pflegebedarf

• § 70-Hilfe SGB  XI zur Weiterführung 
des            Haushalts 

• § 73-Hilfe SGB XII in sonstigen 
Lebenslagen

Eingangsmanagement 

1x wtl.

SG 
Bedarfsermittlung

Bei Bedarf SG SIU

SG Hilfe zur Pflege

SG Grusi/HzL

SG 
Eingliederungshilfe



Teilhabeplanverfahren in der Praxis
2 mögliche Varianten:

Leistender Träger stellt fest, dass der Antrag weitere Leistungen zur 
Teilhabe erfordert, für die er nicht Rehabilitationsträger sein kann 
(unzuständig): Antragssplittung/partielle Antragsweiterleitung (§ 15 Abs. 1 
SGB IX) 

Leistender Träger stellt fest, dass es zur Feststellung des Hilfebedarfes 
weitere Rehabilitationsträger benötigt 
Teilhabeplanverfahren/Teilhabeplankonferenz (§§15 Abs. 2, 19f. SGB IX) 

• dies erfolgt per schriftlicher Anfrage oder mittels einer gemeinsamen        
Gesprächsrunde/Konferenz

• aktuell kaum Rückmeldungen seitens der RT
• Ausnahme: Berufsbildungsbereich – zuverlässiger Schriftwechsel und 

Kommunikation 



Gesamtplanverfahren – Ergebnisse werden im Bogen Z / GPK-
Protokoll festgeschrieben

ITP Mecklenburg-Vorpommern 2020, Version 2.1



Herausforderungen in der Umsetzung 
der Neuregelungen des BTHG

Praxis vs. 
Theorie

Kostenexplosion

Zweimonatsfrist

Mangelnde Zuarbeit 
anderer Rehaträger im 
Teilhabeplanverfahren

Schwierigkeiten in 
der Abgrenzung  

EGH/Pflege 

Angst/Misstrauen 
vor Veränderung

Selbstbestimmung 
vs. 

Lebenswirklichkeit
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